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Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Kooperation sprogramm zwischen 
den Mitgliedern der Region Rostock, Güstrow, Bad Do beran Marketing 
Initiative e.V. und der Yachthafenresidenz Hohe Dün e 
 
1. Teilnahmeberechtigte 
Die durch die Yachthafenresidenz Hohe Düne gestellten Leistungen können ausschließlich von 
Mitgliedern der „Region Rostock, Güstrow, Bad Doberan Marketing Initiative e.V.“ (Region Rostock 
Marketing Initiative), welche sich mit einer Rostock Business Club Card ausweisen, in Anspruch 
genommen werden. 
 
2. Mitgliedskarte (Rostock Business Club Card) 
Die Inanspruchnahme der durch die Yachthafenresidenz Hohe Düne gestellten Leistungen ist nur in 
Verbindung mit der personifizierten Rostock Business Club Card gültig, gemäß den Vorgaben der 
Yachthafenresidenz Hohe Düne. Es besteht kein Rechtsanspruch. 
 
3. Verlust,  Diebstahl  
Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der Rostock Business Club Card müssen unverzüglich bei der 
Region Rostock Marketing Initiative oder Yachthafenresidenz Hohe Düne gemeldet werden. Dadurch 
wird die Ausstellung einer neuen Karte ermöglicht. 
 
4. Umfang der Leistungen 
Alle genannten Leistungen sind nach Verfügbarkeit erhältlich. Bereits reduzierte Sonderangebote sind 
von sämtlichen zusätzlichen Preisnachlässen ausgeschlossen. Die genannten Preisnachlässe 
beziehen ausschließlich auf die bestehenden Listenpreise der Yachthafenresidenz Hohe Düne.  
Nachlässe auf Tagungsbuchungen gelten ausschließlich für Leistungen der Yachthafenresidenz Hohe 
Düne. Leistungen Dritter sind von Preisnachlässen ausgeschlossen.  
 
5. Anpassung der Bestimmungen und Regelungen 
Die Teilnahme an der Kooperation zwischen der Region Rostock Marketing Initiative und der 
Yachthafenresidenz Hohe Düne unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Regeln, 
Bestimmungen, Richtlinien und Verfahren, die die Region Rostock Marketing Initiative und die 
Yachthafenresidenz Hohe Düne nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit anpassen kann. 
 
6. Änderungen der Leistungen 
Die Leistungen unterliegen nach Ermessen der Region Rostock Marketing Initiative und der 
Yachthafenresidenz Hohe Düne mit und ohne Vorankündigung Veränderungen, Stornierungen oder 
Einschränkungen. Leistungen können zurückgezogen werden und Beschränkungen zu Leistungen 
und ihrer Einlösung jederzeit eingeführt werden. 
 
7. Beendigung und Stornierung des Programms der Rostock Business Club Card  
Die Region Rostock Marketing Initiative und die Yachthafenresidenz Hohe Düne können die Rostock 
Business Club Card und die damit verbundenen Leistungen ohne Ankündigung stornieren, wenn ein 
Mitglied Hotelrechnungen nicht bezahlt oder das Programm auf eine nicht diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder dem Zweck des Programms entsprechende Art und Weise nutzt. 
Die Region Rostock Marketing Initiative und die Yachthafenresidenz Hohe Düne können die 
Mitgliedschaft von Mitgliedern aufgrund von Missbrauch oder Nichterfüllung von örtlichen, regionalen 
oder landesweiten Gesetzen beenden. 
Bei Beendigungen oder Stornierungen der personengebundenen Rostock Business Club Card und 
den damit verbundenen Leistungen des Programms behält sich die Region Rostock Marketing 
Initiative und die Yachthafenresidenz Hohe Düne das Recht vor, die Rostock Business Club Card der 
betreffenden Person einzuziehen und zu sperren.  
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8. Sperrung der Rostock Business Club Card 
Eine beendete Mitgliedschaft in der „Region Rostock, Güstrow, Bad Doberan Marketing Initiative e.V.“ 
führt zur Sperrung der Rostock Business Club Card und somit zur Beendigung des Anrechts auf 
Inanspruchnahme der genannten Leistungen.  
 
9. Beendigung des Kooperationsprogramms  
Das Kooperationsprogramm kann so lange fortbestehen, bis sich die Yachthafenresidenz Hohe Düne 
oder die Region Rostock Marketing Initiative für ein Kooperationsenddatum entscheidet. Die 
Yachthafenresidenz Hohe Düne oder die Region Rostock Marketing Initiative behält sich das Recht 
vor, das Kooperationsprogramm zu beenden. Dies wird allen Kooperationspartnern im Voraus 
schriftlich mitgeteilt.  
 
10. Änderung persönlicher Daten 
Jede Änderung persönlicher Daten muss der Region Rostock Marketing Initiative mitgeteilt werden. 
 
11. Verwendung von Daten der Programmteilnehmer 
Die Yachthafenresidenz Hohe Düne behält sich das Recht vor, die privaten Daten der Teilnehmer zu 
speichern und ausschließlich zum Zweck des Kooperationsprogramms zu verwenden. 
 
12. Missbrauch 
Der Verkauf von oder Handel mit den genannten Leistungen außer durch die Yachthafenresidenz 
Hohe Düne ist verboten. Leistungen, die für solche Zwecke übertragen oder verkauft wurden bzw. 
dazu vorgesehen sind, können eingezogen oder storniert werden.  
 
13. Übertragbarkeit von Leistungen und Mitgliedskarten 
Die personengebundene Rostock Business Club Card und somit die genannten Leistungen sind nur 
für das jeweilige Mitglied gültig und sind aus keinem Grund übertragbar, einschließlich Scheidung, 
Erbschaft oder Todesfall.  
 
14. Inhaberschaft der Rostock Business Club Card 
Es ist nur jeweils eine Inhaberschaft einer Rostock Business Club Card pro Person zulässig. 
Mitgliedschaften können nicht zwischen mehreren Personen geteilt oder kombiniert werden.  
 
15. Recht, Gerichtsstand  
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Sofern der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat, ist der Gerichtsstand Rostock, Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus kann 
ein Teilnehmer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand oder an jedem weiteren Ort, an dem eine 
gesetzliche Zuständigkeit besteht, gerichtlich in Anspruch genommen werden. 
 
16. Salvatorische Klausel  
Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt 
durch eine Bestimmung ersetzt, die üblicherweise dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 
in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle 
Regelungslücken. 
 
 
 
 


